
Bebauungsplan „Stauseestraße“, Metzingen-Neuhausen 
Abwägung der Stellungnahmen aus §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

Stellungnahme terranets bw GmbH vom 07.11.2018 Abwägung 

 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Stauseestraße“, Metzingen-Neuhausen 
Abwägung der Stellungnahmen aus §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

Stellungnahme Gemeinde Grafenberg vom 08.11.2018 Abwägung 

 

 
Kenntnisnahme 
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Abwägung der Stellungnahmen aus §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

Stellungnahme Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung vom 
08.11.2018 

Abwägung 

 

 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Netze BW GmbH vom 13.11.2018 Abwägung 

 

 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Regionalverband Neckar-Alb vom 03.12.2018 Abwägung 

 

 

 
Zu Flächennutzungsplan 
Kenntnisnahme 
 
Zu Bruttowohndichte 
Zustimmung 
Im MD 1 und MD 2 ist die Zahl der Wohnungen auf 2 Wohneinheiten 
je Gebäude beschränkt. In diesem Bereich sind daher bereits 16 
Wohneinheiten möglich. Im MD 3 ist die Zahl der Wohneinheiten 
nicht beschränkt. Die im Regionalplan vorgegebene Bruttowohn-
dichte kann daher über die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
erreicht werden. 
 
Zu Beteiligung 
Zustimmung 
Der Regionalverband wird weiter am Verfahren beteiligt und erhält 
eine Planfertigung nach Inkrafttreten. 
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Stellungnahme FairNetz GmbH vom 03.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Stellungnahme vom 02.05.2013 
Zustimmung 
Die Stellungnahme der FairEnergie GmbH vom 02.05.2013, die eine 
bestehende Gasleitung betrifft, wird bei der Erschließungsplanung 
vollständig berücksichtigt. Eine erneute Abwägung ist daher nicht 
notwendig. 
 
Zu Beteiligung 
Zustimmung  
Die FairNetz GmbH wird weiter am Verfahren sowie bei der Er-
schließungsplanung beteiligt. 
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Stellungnahme LRA Reutlingen, Kreisbauamt vom 10.12.2018 Abwägung 

 
 

 
Zu Art der baulichen Nutzung 
Zurückweisung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll ein Nebeneinander 
von Wohnen, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht 
wesentlich störendem Gewerbe zulässig sein. Insbesondere auf die 
Möglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Klein-
tierhaltung in größerem Umfang wird - wie in anderen Bereichen von 
Neuhausen - besonderen Wert gelegt, weshalb eine Ausweisung als 
Wohn- oder Mischgebiet nicht ausreicht.  
 
An der Ausweisung als Dorfgebiet wird daher festgehalten. Ein Dorf-
gebiet entspricht auch der Darstellung im Flächennutzungsplan    
(gemischte Baufläche). 
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Stellungnahme LRA Reutlingen, Kreisbauamt vom 10.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Städtebauliche Gesichtspunkte 
Zurückweisung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll nicht ausschließlich 
Wohnen möglich sein. Ein Nebeneinander von Wohnen, land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht wesentlich störendem Ge-
werbe soll zulässig sein. Insbesondere auf die Möglichkeit des land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Kleintierhaltung in größe-
rem Umfang wird besonderen Wert gelegt, weshalb eine Ausweisung 
als Wohn- oder Mischgebiet nicht ausreicht.  
 
An der Ausweisung als Dorfgebiet wird daher festgehalten. 
 
Zu Hinweise 
Zustimmung 
Der Hinweis wird korrigiert.  
 
Zu Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
Zustimmung  
Die Biotopschlüssel werden angepasst. Eine genauere Maßnah-
menbeschreibung zur Glemsbachrenaturierung kann erst nach Ab-
stimmung und Konkretisierung der Planung erfolgen und ist daher 
zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Die in die E-A-Bilanz einge-
stellten monetären Kosten stammen aus einer Grobkostenschät-
zung und werden bei der Detailplanung konkretisiert. 
 
Zu Belange des Artenschutzes 
Kenntnisnahme 
 
Zu Altlasten im Planungsgebiet 
Zustimmung 
Im Textteil ist unter den Hinweisen der Altstandort genannt und be-
schrieben. Auch der Hinweis auf eine Benachrichtigung des zustän-
digen Landratsamtes bei Auffinden von stofflichen Bodenbelastun-
gen ist dort enthalten.  
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Stellungnahme LRA Reutlingen, Kreisbauamt vom 10.12.2018 Abwägung 

 

Zu Geruchsimmissionsprognose 
Zustimmung 
Das Gutachten wurde im Jahr 2019, entsprechend den Vorgaben 
des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen überarbeitet und mit die-
sem abgestimmt. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan einge-
flossen, bedürfen aber keine Änderung der Festsetzungen. 
 
Zu Hinweis zu Freiflächen 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Die Definition der GIRL stimmt mit den Annahmen der Begründung 
überein. Es sind die Immissionsorte zu betrachten, auf denen sich 
Personen nicht nur vorübergehend = dauerhaft aufhalten. Eine ge-
nauere Definition der Orte für dauerhaften Aufenthalt ist nicht ent-
halten. Es wird daher die Definition der TA Lärm behelfsweise her-
angezogen, da die TA Lärm ebenfalls dem Schutz der Bevölkerung 
vor schädlichen Umwelteinflüssen dient. In der TA Lärm werden 
Freiflächen nicht als ständiger Aufenthaltsort bewertet. 
 

Zu Hinweis zum immissionsschutzrechtlichen Schutzgrad von 
Wohnnutzung in Dorfgebieten 
Zustimmung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll das Nebeneinander 
von Wohnen, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht 
wesentlich störendem Gewerbe zulässig sein. Insbesondere auf die 
Möglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Klein-
tierhaltung in größerem Umfang, wie es in einem Wohn- oder Misch-
gebiet nicht möglich wäre, wird – wie in anderen Bereichen von Neu-
hausen - besonderen Wert gelegt, weshalb eine Ausweisung als 
Dorfgebiet erfolgt.  
 
Zu Stellungnahme des Kreis-Straßenbauamtes 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme LRA Reutlingen, Kreisbauamt vom 10.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Stellungnahme des Kreislandwirtschaftsamtes 
Zustimmung 
Das Gutachten wurde im Jahr 2019, entsprechend den Vorgaben 
des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen überarbeitet und mit die-
sem abgestimmt. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan einge-
flossen, bedürfen aber keine Änderung der Festsetzungen. 
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Stellungnahme LRA Reutlingen, Kreisbauamt vom 10.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Hinweis Immissionssituation 
Zustimmung 
Das Gespräch mit den Landwirten wurde von Seiten der Stadtver-
waltung gesucht und es sind alternative Lösungsmöglichkeiten dis-
kutiert worden.  
Das Gutachten wurde im Jahr 2019, entsprechend den Vorgaben 
des Kreislandwirtschaftsamtes überarbeitet und mit diesem abge-
stimmt. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingeflossen, 
bedürfen aber keine Änderung der Festsetzungen. 
Als Ergebnis wird von der bestehenden, genehmigten Situation der 
Landwirte ausgegangen. 
 
Zu Hinweis planexterne Ausgleichsmaßnahme 
Zustimmung 
Es ist ein Pflegekonzept der Niederhecke im Bebauungsplan vorge-
schrieben. Zudem ist entlang der östlichen und südlichen Seite (an 
welche landwirtschaftliche Flächen angrenzen) eine Saumgesell-
schaft durch Ansaat zu entwickeln. Auch für diese ist eine regelmä-
ßige, jährliche Mahd festgelegt.  
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Stellungnahme RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vom 10.12.2018 

Abwägung 

 

 

 
Zu Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht überwunden werden können 
Kenntnisnahme 
 
Zu Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vom 10.12.2018 

Abwägung 

 

 
Zu Geotechnik 
Zustimmung 
Der Hinweis ist bereits in ähnlicher Form in den Hinweisen zum 
Textteil enthalten. 
 
Zu Boden 
Kenntnisnahme 
 
Zu Mineralische Rohstoffe 
Kenntnisnahme 
 
Zu Grundwasser 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vom 10.12.2018 

Abwägung 

 

 
Zu Bergbau 
Kenntnisnahme 
 
Zu Geotopschutz 
Kenntnisnahme 
 
Zu Allgemeine Hinweise 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme RP Tübingen vom 12.12.2018 Abwägung 
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Stellungnahme RP Tübingen vom 12.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu 1. Belange des Straßenwesens 
Zustimmung 
Gemäß Stellungnahme des Kreis-Straßenbauamtes sind durch die 
Planung die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefähr-
det, es stehen keine öffentlichen Belange entgegen und die Einhal-
tung des Anbauverbots würde eine nicht beabsichtigte Härte dar-
stellen. Daher erteilt das Kreis-Straßenbauamt das Einverständnis 
der Straßenbauverwaltung für die Ausnahme gemäß § 22 Abs. 1 
Straßengesetz Baden-Württemberg. 
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Stellungnahme RP Tübingen vom 12.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu 2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
o.g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
Kenntnisnahme 
 
Zu 3.1 Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbotszone 
Kenntnisnahme 
 
Zu 3.2 Nicht überbaubare Grundstücksstreifen, Pflanzstreifen 
Zustimmung 
Die entsprechenden Flächen werden nachrichtlich gekennzeichnet 
und die entsprechenden Hinweise in die Textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
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Stellungnahme RP Tübingen vom 12.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu 3.3 Zufahrten 
Zustimmung 
Die Musterlinie wird in der Planzeichnung ergänzt. 
 
Zu 3.4 Äußere verkehrliche Erschließung 
Zustimmung 
Es ist kein weiterer Straßenanschluss an die L 380a vorgesehen. 
Sollte in der Zukunft eine Erweiterung des Baugebietes in Richtung 
Süden erfolgen, kann diese über die im Bebauungsplan ausgewie-
sene öffentliche Verkehrsfläche erschlossen werden. 
 
Zu 3.5 Lärmschutz 
Zustimmung 
Von schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 3(1) Bun-
desimmissionsschutzgesetzes ist auf Grund der Belastung der 
Straße nach gegenwärtigem Sachstand nicht auszugehen. 
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Stellungnahme RP Tübingen vom 12.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu 3.6 Überarbeitung des Bebauungsplanes 
Zustimmung 
Der Bebauungsplan wird redaktionell ergänzt. Das RP, Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
 
Zu 2. Belange des Naturschutzes 
Zustimmung 
Eine entsprechende Festsetzung ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Zu 3. Belange des Hochwasserschutzes 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH vom 19.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Bestandslinien 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Die bestehenden TK-Linien, die das Gebäude Glemser Straße Nr. 
24 versorgen, werden teilweise im Bereich der geplanten öffentli-
chen Verkehrsfläche verlaufen. Aufgrund der Neuverlegung von 
Medien und Kanälen in diesem Bereich, kann eine Umverlegung je-
doch nicht ausgeschlossen werden.  
 
Die bestehende Bebauung, die von der Stauseestraße aus er-
schlossen wird, wird rückgebaut. Es findet eine Neustrukturierung 
der Flächen statt. Aus diesem Grund muss hier eine Neuverlegung 
stattfinden. 
 
Zu Neuverlegung TK-Linien 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH vom 19.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Festsetzung in den Bebauungsplan 
Zurückweisung 
Da innerhalb eines Bebauungsplanes nahezu ausschließlich Flä-
chen festgesetzt werden, ist eine derartige Festsetzung nicht mög-
lich. Die Medienverlegung innerhalb der öffentlichen Flächen erfolgt 
jedoch, im Rahmen der Erschließungsplanung, in Abstimmung mit 
der Telekom. Es wird dabei auf ausreichend große Leitungszonen 
geachtet. 
 
Zu geplante Baumpflanzungen 
Zurückweisung 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind keine Baumpflan-
zungen vorgesehen. Diese befinden sich ausschließlich auf Privat-
grund.  
 
Zu Ausbau Telekommunikationsnetz 
Zustimmung 
Sowohl die Planung der Medientrassen sowie der spätere Bauab-
lauf wird, im Rahmen der Erschließungsplanung, mit der Telekom 
eng abgestimmt werden. 
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Stellungnahme Bürger 1 vom 11.12.2018 Abwägung 

 
 
Zu Punkt 1 
Zustimmung 
Die Daten werden im Gutachten anonymisiert. 
 
Zu Punkt 2 
Zustimmung 
Das Gutachten wurde im Jahr 2019, entsprechend den Vorgaben 
des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen überarbeitet und mit die-
sem abgestimmt. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan einge-
flossen, bedürfen aber keine Änderung der Festsetzungen. 
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Stellungnahme Bürger 1 vom 11.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu Punkt 3 
Zurückweisung 
Die Planung sieht ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen 
und landwirtschaftlicher Nutzung entsprechend den Vorgaben eines 
Dorfgebietes vor. Eine Schutzzone ist nicht erforderlich, da sich die 
geplanten Baufenster ausschließlich in den Bereichen befindet, in 
denen die Geruchswahrnehmungshäufigkeiten eingehalten werden. 
Der landwirtschaftliche Betrieb kann in seiner genehmigten Form 
fortgeführt werden.  
 
Künftige Betriebsausweitungen werden nicht nur von dem geplan-
ten Baugebiet beeinflusst, sondern insbesondere von der bereits 
vorhandenen Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe zum landwirt-
schaftlichen Betrieb, bei der die zulässigen Geruchswahrneh-
mungshäufigkeiten lagebedingt höher liegen als im Plangebiet. 
 
Zu Punkt 4 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Das geplante Maß der baulichen Nutzung mit Grundflächenzahl so-
wie der Trauf- und Gebäudehöhen ist in der Nutzungsschablone auf 
dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ablesbar. 
 
Die Geruchsimmissionsprognose betrachtet das gesamte Bebau-
ungsplangebiet, also auch die Bebauung im MD 3. 
 
Der Bebauungsplan setzt fest, dass je Wohneinheit überwiegend 
mehr Stellplätze herzustellen sind, als nach Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg gefordert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass 
innerhalb des Plangebietes ausreichend Stellplätze für die privaten 
PKW zur Verfügung stehen. Eine Verschärfung der bestehenden Si-
tuation in Folge der Planung kann daher nicht erkannt werden. 
 
Zu Punkt 5 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Bei dem genannten Passus handelt es sich um eine allgemeine  
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Stellungnahme Bürger 1 vom 11.12.2018 Abwägung 

 

Formulierung der Kriterien für dieses Schutzgut. Nach vorliegender 
Bauleitplanung ist weder ein Mobilfunkmast noch eine zusätzliche 
Transformatorenstation geplant. 
 
Das Transformatorenhaus in der Stauseestraße unterschreitet die 
Grenzwerte der 26. BImSchV. Auch bei einer Leistungserhöhung 
bleiben die Grenzwerte eingehalten. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass es infolge des Planungsgebietes zu 
Veränderungen der elektromagnetischen Strahlung in der Nachbar-
schaft kommt. 
 
Zu Punkt 6 
Zurückweisung 
Die Betrachtung der Summe aller geplanten Baugebiete im Land-
kreis findet nicht im Rahmen eines Bebauungsplanes statt, sondern 
auf übergeordneter Ebene. Die übergeordneten Planungen stellen 
der Regionalplan und der Flächennutzungsplan dar. Die Betrach-
tung der Umweltbelange findet dort in den entsprechenden land-
schaftsplanerischen Fachbeiträgen statt.  
 
Zu Punkt 7 
Zurückweisung 
Die festgesetzten EFHs sind, im Vergleich zum Vorentwurf des Be-
bauungsplanes, bereits deutlich niedriger festgesetzt. Eine weitere 
Herabsetzung ist aufgrund des bestehenden Geländes nicht mög-
lich. 
 
Zu Punkt 8 
Zurückweisung 
Die ausgewiesenen Baufenster stellen eine abgestimmte, harmoni-
sche städtebauliche Gestaltung dar. Da zudem im Bereiche aller 
Baufenster die Geruchswahrnehmungshäufigkeiten unterschritten 
sind, wird eine Verschiebung von Baufenstern nicht für erforderlich 
angesehen. 
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Zu Prüfung der aufgezeigten Punkt 
Zustimmung 
Entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB werden die vorgebrachten Punkte 
innerhalb der Stellungnahme werden geprüft und abgewogen. Das 
Ergebnis wird mitgeteilt. 
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Stellungnahme Bürger 2 vom 11.12.2018 Abwägung 
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Zu 1. Grundeigentum und Betroffenheit des Einwenders 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Zur Sicherstellung eines verträglichen Nebeneinanders des geplan-
ten Baugebietes und der vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe 
wurde ein Geruchsgutachten erstellt. Dieses wurde im Jahr 2019, 
entsprechend den Vorgaben des Kreislandwirtschaftsamtes 
Münsingen sowie dem Mandanten überarbeitet und mit diesen ab-
gestimmt. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingeflossen, 
bedürfen aber keine Änderung der Festsetzungen. Der landwirt-
schaftliche Betrieb kann in seiner genehmigten Form fortgeführt 
werden. 
Künftige Betriebsausweitungen werden nicht nur von dem geplanten 
Baugebiet beeinflusst, sondern insbesondere von der bereits vorhan-
denen Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe zum landwirtschaftlichen 
Betrieb, Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll nicht aus-
schließlich Wohnen möglich sein. Ein Nebeneinander von Wohnen, 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht wesentlich stö-
rendem Gewerbe soll zulässig sein. Insbesondere auf die Möglichkeit 
des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Kleintierhaltung in 
größerem Umfang wird besonderen Wert gelegt, weshalb eine Aus-
weisung als Wohn- oder Mischgebiet nicht ausreicht.  
 
An der Ausweisung als Dorfgebiet wird daher festgehalten. 
 
Zu 2. Planungen der Stadt 
Zurückweisung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll das Nebeneinander 
von Wohnen, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht 
wesentlich störendem Gewerbe zulässig sein. Insbesondere auf die 
Möglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Klein-
tierhaltung in größerem Umfang, wie es in einem Wohn- oder Misch-
gebiet nicht möglich wäre, wird – wie in anderen Bereichen von Neu-
hausen - besonderen Wert gelegt, weshalb eine Ausweisung als 
Dorfgebiet erfolgt.  
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Stellungnahme Bürger 2 vom 11.12.2018 Abwägung 

 

 
 
 
Zu I. Anträge: 1. 
Zurückweisung 
Es können keine Gründe erkannt werden, die gegen eine Fortfüh-
rung der vorliegenden Planung sprechen. 
 
Zu I. Anträge: 2. 
Zurückweisung 
Die ausgewiesenen Baufenster stellen eine abgestimmte, harmoni-
sche städtebauliche Gestaltung dar. Da zudem im Bereiche aller 
Baufenster die Geruchswahrnehmungshäufigkeiten unterschritten 
sind, wird ein Ausschluss von Wohnbebauung für bestimmte Bau-
fenster nicht für erforderlich angesehen. 
 
Zu II. Begründung: 1. 
Teilweise Zustimmung, teilweise Zurückweisung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll ein Nebeneinander 
von Wohnen, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht 
wesentlich störendem Gewerbe zulässig sein. Insbesondere auf die 
Möglichkeit des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Klein-
tierhaltung in größerem Umfang wird besonderen Wert gelegt, wes-
halb eine Ausweisung als Wohn- oder Mischgebiet nicht ausreicht. 
An der Ausweisung als Dorfgebiet wird daher festgehalten. 
 
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesenen 
Baufenster können sowohl für Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch 
für dörfliche Nutzungen, die ggf. in Wohn- oder Mischgebieten nicht 
zulässig wären, genutzt werden. Insbesondere in den großzügig aus-
gewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen des MD 2 und MD 3 
können solche untergebracht werden. Die allgemeine Zweckbestim-
mung des Dorfgebietes ist daher gewahrt. An der Festsetzung eines 
Dorfgebietes wird festgehalten. 
 



Bebauungsplan „Stauseestraße“, Metzingen-Neuhausen 
Abwägung der Stellungnahmen aus §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

Stellungnahme Bürger 2 vom 11.12.2018 Abwägung 

 

 
Zu II. Begründung: 2. Trennungsgrundsatz 
Zurückweisung 
Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes soll nicht ausschließlich 
Wohnen möglich sein. Auf ein Nebeneinander von Wohnen, land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie nicht wesentlich störendem 
Gewerbe wird großen Wert gelegt. Insbesondere auf die Möglichkeit 
des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Kleintierhaltung in 
größerem Umfang, wie es in einem Wohn- oder Mischgebiet nicht 
möglich wäre, soll zulässig sein, weshalb eine Ausweisung als Dorf-
gebiet erfolgt.  
 
Die Nutzungen im Bebauungsplangebiet sowie der Umgebung ist 
untereinander verträglich angeordnet. Entsprechend dem vorliegen-
den Geruchsgutachten sind im Bereich der Baufenster keine schäd-
lichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 
 
Zu II. Begründung: 2. Geruchsgutachten 
Zustimmung 
Das Gutachten wurde im Jahr 2019, entsprechend den Vorgaben 
des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen sowie dem Mandanten 
überarbeitet und mit diesen abgestimmt. Die Ergebnisse sind in den 
Bebauungsplan eingeflossen, bedürfen aber keine Änderung der 
Festsetzungen. 
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Zu II. Begründung: 3. 
Zurückweisung 
Es sind alle öffentlichen und privaten Belange in die Abwägung ein-
geflossen. Insbesondere auf die Interessen der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Betriebe wurde besonderes Augenmerk gelegt. Das 
Geruchsgutachten wurde dafür im Jahr 2019, entsprechend den 
Vorgaben des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen sowie dem 
Mandanten, erneut überarbeitet und mit diesen abgestimmt.  
 
Die vorliegende Planung ordnet die Nutzungen im Bebauungsplan-
gebiet sowie der Umgebung untereinander verträglich an. Entspre-
chend dem vorliegenden Geruchsgutachten sind im Bereich der 
Baufenster keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 
Der Ausschluss von Abwehrrechten durch vertragliche Regelungen 
ist nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Der landwirtschaft-
liche Betrieb kann in seiner genehmigten Form fortgeführt werden.  
 
Künftige Betriebsausweitungen werden nicht nur von dem geplanten 
Baugebiet beeinflusst, sondern insbesondere von der bereits vor-
handenen Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe zum landwirtschaft-
lichen Betrieb, bei der bereits heute die zulässigen Geruchswahr-
nehmungshäufigkeiten überschritten werden. 
 
Darüber hinaus soll innerhalb des Plangebietes nicht ausschließlich 
Wohnen möglich sein. Auch im Hinblick auf die angrenzende Bebau-
ung wird auf ein Nebeneinander von Wohnen, land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben sowie nicht wesentlich störendem Gewerbe 
wird großen Wert gelegt. Insbesondere die Möglichkeit des landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbs sowie auf Kleintierhaltung in größerem 
Umfang, wie es in einem Wohn- oder Mischgebiet nicht möglich wäre, 
soll – wie in anderen Bereichen von Neuhausen - zulässig sein, wes-
halb eine Ausweisung als Dorfgebiet erfolgt.  
Insoweit können keine Ermittlungs- und Bewertungsdefizite erkannt 
werden.  
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